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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.05.1987

Norm

StGB aF §201

Rechtssatz

Hätte weiterer Widerstand, der zudem mit der Gefahr weiteren schweren Ungemachs verbunden gewesen wäre,

höchstens zu einem kurzfristigen Hinauszögern der Tatvollendung führen können, dann ist ein solcher aus der Sicht

des Opfers aussichtslos und ihm nicht mehr zuzumuten, weshalb Widerstandsunfähigkeit im Sinn des § 201 Abs 1

StGB vorliegt.
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